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Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.be.ch/fischerei

Bitte beachten Sie die weiteren Vorschriften im Reglement über die Fischerei des Kanton Bern

 .Besonderes

Die Verwendung von Widerhaken ist verbotenWiderhaken

a) zwei Angelruten mit maximal je zwei Ködern oder maximal je fünf
Ködern mit je einem einfachen Angelhaken bei der Hegenenfischerei
oder

b) Schleppangeln mit insgesamt höchstens zwei Ködern.

Geräte

pro Tag: total 6 Edelfische
(Forellen, Saiblinge)
pro Tag: 6 Stk.; pro Jahr: 50 Stk.

01.11.-31.12.
01.10.-15.03.

22 cm
24 cm

Kanadische Seeforelle
Bachforelle

FangzahlbeschränkungSchonzeitSchonmass

Bachforelle (10)
Bachsaibling (18)

Häufigste Arten (Code)

Es darf das ganze Jahr hindurch gefischt werden. In der Zeit vom 1.
November bis 31. Dezember dürfen die Angelruten nur mit je einem
Schwimmer und einem Köder mit einfachem Angelhaken bis in eine
Tiefe von höchstens drei Metern oder mit der Trockenfliege eingesetzt
werden.

Fangzeiten/Schontage

Patentgewässer: Bergsee

Geodaten: AGI Kt. Bern; swisstopo PK25/50/100/200

112 Mattenalpsee mit Chammlibach

Wichtig Es gelten gegebenenfalls weitere gesamtkantonale oder interkantonale
Bestimmungen gemäss Reglement.


